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Das
kluge Kind

Hänschen sieht zum ersten Male
eine 5 Rappen-Briefmarke. Lange
betrachtet er den Tellknaben, schliesslich

wendet er sich an den Vater mit
der Frage: «Papi, was macht das
Büebli mit däm Chleiderbügel?» A.S.

In einem Dorfe im St. Galler Oberland

gab sich der Lehrer der achten
Klasse viel Mühe, seine Schüler über
ihre zukünftige Bürgerpflicht
aufzuklären. Unter anderem erzählte er,
dass die zu wählenden Amtspersonen
sich in guter finanzieller Lage befinden

müssen. Zum Examen erschienen
dann einige Amtspersonen und Schulräte.

Der Lehrer kam auf sein
Lieblingsthema zu sprechen und stellte
an die Burschen die Frage: «Welches
ist eine Hauptbedingung der zu
wählenden Amtspersonen?» Keiner der
zukünftig Stimmberechtigten erhob
die Hand. Da wollte der Lehrer
nachhelfen und sagte: «Sie müssen gut s..»
Noch keiner erhob die Hand. Da
flüsterte ein Schulrat dem Jakob ins
Ohr: «Sie müssen gut si..» Nun aber
strahlt Jakob, seine Hand flog in die
Höhe und laut und klar sagte er: «Sie
müssen gut sitzen können.» N. Z.

Curtlis Tante geht als «Carmen»
zu einem Kostümfest. Ihr kleiner
Neffe fragt nun die Mutter, was «Carmen»

denn eigentlich sei, worauf ihm
die Geschichte der Carmen, welche
bekanntlich von Don José erdolcht
wurde, erzählt wird.

Voll Interesse will nun der Kleine
wissen: «Mami, wer macht denn das
bim Tanti?» Aho

altbewährt,
bereitet,
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Soeben erschienen:

Der Grundstückkauf
von Rechtsanwalt Dr. Max Brunner
Sekretär des Verbandes der Haus- und Grundeigentümer der Stadt Zürich

Druck und Verlag: E. Löpfe-Benz, Rorschach
670 Seiten, broschiert Fr. 10. gebunden Fr. 12.

Zu beziehen auf dem Bureau des Verbandes der Haus- und
Grundeigentümer der Stadt Zürich, Talstrasse 15, in den
Buchhandlungen oder direkt beim Verlag: E. Löpfe-Benz, Rorschach.

Der Grundstückkauf ist eine ernste, schwierige Sache,
sofern er nicht, wie dies auch heute noch geschieht, einfach im
Wirtshaus vereinbart wird. Nur wenige sind in der Lage, ein
Haus sowohl auf seine Bauart und Zweckmässigkeit seiner
Einteilung, als auch auf seine wirtschafliche und finanzielle Seite
hin richtig zu beurteilen. Denn entweder fehlen die
technischen, die wirtschaftlichen oder die juristischen Kenntnisse ;

gewöhnlich aber fehlt gleich alles. Trotzdem werden zu gewisseu
Zeiten erschreckend viel Liegenschaften gehandelt. Wen soll es
da noch wunder nehmen, dass beim Grundstückkauf unzählige
Alltagsleut mit ihren sauer ersparten Batzen den geriebenen
Agenten und Spekulanten zum Opfer fallen.

Das vorliegende Buch will nun den Unerfahrenen schützen
und belehren; es behandelt das Wichtigste, was beim
Grundstückkauf zu wissen nottut. Dabei beschränkt es sich nicht,
wie etwa auf Grund seines Titels vermutet werden könnte,
lediglich auf den Kaufvertrag als solchen ; auch nicht auf rein
juristische Belehrung. Nein, alles, was mit der Erwerbung einer
Liegenschaft zusammenhängt, findet in leichtverständlicher
Weise seine Erwähnung. Das Buch enthält eine überaus reiche
Fülle von Erfahrungen, die der Verfasser während seiner
zehnjährigen Tätigkeit als Sekretär des grössten schweizerischen
Haus- und Grundeigentümerverbandes gesammelt und musterhaft

dargestellt hat. Es ist kein trockenes Lehrbuch, keine
Theorie, sondern praktisches Leben. Wer ein Grundstück
kaufen oder verkaufen will, der lese daher vorerst dieses Buch.
Es ist kaum denkbar, dass er es bereut. Ein ausführliches Sachenregister

macht es überdies zum handlichen Nachschlagewerk.

Von Herrn Dr. Max Brunner sind im gleichen Verlage erschienen:

Handbuch über Fragen aus dem Mietrecht
456 Seiten, brosch. Fr. 6.50, in Halbleinen geb. Fr. 8.50.

Das zürcherische Nachbarrecht
220 Seiten, steif brosch. Fr. 5. geb. Fr. 7.

9


	Das kluge Kind

